
2. Behörden
Von den Behörden darf
eine bessere und regel-
mässigere Information
der Bevölkerung erwar-
tet werden. (

SEIT 1977 IN PLANUNG
Die Planung oles Malurmuseums
geht auf das Jahr 7947 zuruck,
Bis heul legt noch keine verbind-
liche Zusage über die Errichtung
eines Nalur museums Vor.
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a) Errichtung eines Naturmuseums;
Pläne zur Errichtung eines Naturmu-
seums sind bereits alt, jedoch bis heute
nicht realisiert. Ein Naturmuseum könn-
te der Kristallisationspunkt für die Um-
welterziehung in Liechtenstein sein und
viele Möglichkeiten bieten, die Belange
der Natur zu vertreten. Ein Naturmu-
seum würde Erziehung, Forschung und
Sammlung unschätzbare Dienste lei-
sten:

b) Informationspflicht der Behörden;
Gemeinde- und Landesbehörden sollen
verpflichtet werden, in regelmässigen
Abständen über die Schadstoffbela-
stung der Luft, den Wasserverbrauch,
den Energieverbrauch sowie andere
umweltrelevante Daten detailliert Aus-
kunft zu geben.

c) Erstellung eines Budgets für Umwelt-
schutz bei Land. und Gemeinden;
Die. Bevölkerung sollte jederzeit die
Möglichkeit haben, über die Ausgaben
zugunsten des Umweltschutzes infor-
miert zu sein.
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Ein Baum Spricht: Meine Kraft.
ist das Vey rauen. Ich wess nichts von
meinen Vater ‚ich weiss nichb Von den tausen

Kindern ‚die in jedem Jahr aus mir enhlehen. 
lebe das Geheimnis meines Samens zu Ende
nich anderes st meine Sorge. Ich Verhauf
dass Gott in mir Ist. Ich verbaue , dass mane
gabe heilig Ist. Aus diesem Verlrauen lebe 10
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